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B. Politische Rechte 

B.1 Stimmrecht 
 
 Art. 20 1 Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 

18. Altersjahr zurückgelegt haben und seit drei Monaten in der Ge-
meinde wohnhaft sind. 

 
 2 Personen, die wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche entmün-

digt sind, bleiben vom Stimmrecht ausgeschlossen. 
 

B.2 Initiative 
 
Grundsatz Art. 21 1 Die Stimmberechtigten können die Behandlung eines Geschäf-

tes verlangen, wenn es in ihre Zuständigkeit fällt. 
 
Gültigkeit 2 Die Initiative ist gültig, wenn sie 
  von mindestens dem zehnten Teil der Stimmberechtigten unterzeich-

net ist, 
  innert der Frist nach Art. 22 hienach eingereicht ist, 
  entweder als einfache Anregung oder als ausgearbeiteter Entwurf aus-

gestaltet ist, 
  eine vorbehaltlose Rückzugsklausel sowie die Namen der Rückzugs-

berechtigten enthält, 
  nicht rechtswidrig oder undurchführbar ist und 
  nicht mehr als einen Gegenstand umfasst. 
 
 
Anmeldung Art. 22 1 Initiativbegehren sind bei der Gemeindeverwaltung zur Prüfung 

einzureichen. 
 
Prüfung 2 Die Verwaltung prüft ein Begehren innert Monatsfrist auf seine Recht-

mässigkeit und gibt dem Initiativkomitee das Ergebnis dieser Prüfung 
bekannt.  

 
 3 Mit der Unterschriftensammlung darf erst begonnen werden, wenn das 

Ergebnis der Prüfung vorliegt. 
 
Einreichungsfrist 4 Die Initiative muss innert sechs Monaten seit Mitteilung des Prüfungs-

ergebnisses bei der Gemeindeverwaltung eingereicht werden.  
 
 5 Ist die Initiative eingereicht, können die Unterschriften nicht mehr zu-

rückgezogen werden. 
 
 
Ungültigkeit Art. 23 1 Der Gemeinderat prüft, ob die Initiative gültig ist. Er ist nicht an 

das Ergebnis der Prüfung der Gemeindeverwaltung gebunden.  
 
 2 Fehlt eine Voraussetzung nach Art. 21 Abs. 2, verfügt der Gemeinderat 

die Ungültigkeit der Initiative, soweit der Mangel reicht. Er hört das Initi-
ativkomitee vorher an. 
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Behandlungsfrist Art. 24 Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeindeversammlung die 

Initiative innert acht Monaten seit der Einreichung. 
 

B.3 Fakultatives Referendum 
 
Grundsatz Art. 25 1 Mindestens fünf Prozent der Stimmberechtigten können gegen 

Gemeinderatsbeschlüsse, welche ein Fr. 50'000.- übersteigendes Ge-
schäft gemäss Art. 4 Lit. c betreffen, das Referendum ergreifen. 

 
Referendumsfrist 2 Die Referendumsfrist beträgt dreissig Tage seit der Bekanntmachung. 
 
 
Bekanntmachung Art. 26 1 Die Gemeinde gibt Beschlüsse nach Art. 25 Abs. 1 im amtli-

chen Anzeiger einmal bekannt. 
 
 2 Die Bekanntmachung enthält: 
  den Beschluss, 
  den Hinweis auf die Referendumsmöglichkeit, 
  die Referendumsfrist, 
  die Prozentzahl der Stimmberechtigten, die unterschreiben müssen 
  die Einreichungsstelle, 
  den Hinweis, wo und wann allfällige Unterlagen aufliegen. 
 
 
Behandlungsfrist Art. 27 Kommt das Referendum gültig zustande, unterbreitet der Ge-

meinderat der nächsten Gemeindeversammlung die Vorlage zum Ent-
scheid. 

 

B.4 Petition 
 
Petition Art. 28 1 Jede Person hat das Recht, Petitionen an Gemeindeorgane zu 

richten. 
 
 2 Das zuständige Organ hat die Petition innerhalb eines Jahres zu prü-

fen und zu beantworten. 
 

B.5 Jugendmitwirkung 
 
Jugendmitwirkung Art. 28 a 1 12 in der Gemeinde wohnhafte Jugendliche zwischen dem 

vollendeten 12. und 17. Altersjahr können mit einem Jugendmitwir-
kungsantrag Anträge auf die Behandlung eines die Gemeinde betreffen-
den Gegenstandes stellen. Unter Behandlung wird die Prüfung, Beant-
wortung und Umsetzung eines Begehrens durch den Gemeinderat ver-
standen. 

 
 2 Werden mit einem Antrag mehrere Begehren gestellt, müssen zwi-

schen diesen Anliegen sachliche Zusammenhänge bestehen. 
 
 3 Weitere Einzelheiten bestimmt der Gemeinderat in einer Verordnung 

zum Jugendmitwirkungsrecht. 
 


